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I. Raumordnung 

 

Das Regierungspräsidium hat Bedenken, ob die vorliegende Planung im beschleunig-
ten Verfahren nach § 13b BauGB im Ortsteil Hengenen insbesondere im Hinblick auf 

die vorgegebene Flächenbegrenzung rechtlich zulässig ist. 

 
Nach § 13b BauGB sind bei der Ermittlung der Flächenbegrenzung die Grundflächen 

mehrerer Bebauungspläne, die in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen 

Zusammenhang aufgestellt werden, zusammenzurechnen.  
Ein sachlicher Zusammenhang i.S. dieser Vorschrift ist bei Bebauungsplänen, mit 

denen die Zulässigkeit von Wohnnutzung begründet werden soll, regelmäßig anzu-

nehmen. Die Frage, wann ein räumlicher Zusammenhang vorliegt, bedarf einer Prü-
fung im Einzelfall in Abhängigkeit von den jeweiligen Siedlungsverhältnissen und 

kann nicht pauschal beantwortet werden. Ein zeitlicher Zusammenhang dürfte nur 

dann nicht mehr als gegeben anzusehen sein, wenn bei mehreren 13b-Planungen 
einer Gemeinde zwischen den jeweiligen Aufstellungsbeschlüssen eine Zeitspanne 

von ca. 1 bis 1 ½ Jahren (ungefähre Dauer eines durchschnittlichen Bebauungsplan-

verfahrens) liegt.  
 

Vorliegend ist nach Ansicht des Regierungspräsidiums ein enger sachlicher, zeitlicher 

und räumlicher Zusammenhang zwischen dem aus dem FNP entwickelten und von 
der Gemeinde Vogt bereits im beschleunigten Verfahren aufgestellten Bebauungs-

plan „Knobelacker“ (Aufstellungsbeschluss unter der Bezeichnung „Hengenen“ im 

Dezember 2015; Aufstellungsbeschluss „Knobelacker“ im Sommer 2017, Satzungs-
beschluss im Februar 2018) und dem vorliegenden, ca. 150 m entfernt im selben 

Ortsteil gelegenen Bebauungsplan „Damooserweg-Küchel“ (Beschluss zur Aufstel-

lung im Regelverfahren im Dezember 2016; Wechsel zum Verfahren nach § 13b im 
Herbst 2018) gegeben, so dass die maßgeblichen Grundflächen in den beiden Bau-

gebieten bei der Ermittlung der Flächenbegrenzung nach § 13b BauGB zu addieren 

sind. 
 

Im Übrigen kann auch das Vorliegen des weiteren Erfordernisses in § 13b BauGB 

„ausreichender Anschlusses an den im Zusammenhang bebauten Ortsteil“ hier 
durchaus kritisch gesehen werden. Eine organische Siedlungsentwicklung im Ver-

hältnis zum Bestand kann hier nicht erkannt werden. 

 
Eine Anwendung des § 13b BauGB kann vorliegend nach unserer Einschätzung nicht 

in Betracht kommen. 
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II. Landwirtschaft 

 

Von der Planung sind landwirtschaftliche Belange betroffen, da durch die Planung 

knapp 5 ha besonders hochwertige landwirtschaftliche Fläche (Vorrangflur Stufe II) 
dauerhaft überplant werden, und damit der produktiven Landwirtschaft nicht mehr zur 

Verfügung stehen. Insbesondere landwirtschaftliche Flächen der Vorrangfluren sind 

aufgrund ihrer besonderen Bedeutung für die produktive Landwirtschaft von besonde-
rer Bedeutung. Umwidmungen, z.B. als Bauland sollten ausgeschlossen bleiben, 

bzw. nur im unbedingt notwendigen Umfang erfolgen.  

Aufgrund der geplanten Umwidmung entsprechend hochwertiger Flächen bestehen 
aus regional übergeordneter landwirtschaftlich fachlicher Sicht grundsätzliche Beden-

ken gegenüber einer Planung. Im Rahmen einer ggfs. erforderlichen Abwägung sind 

agrarstrukturelle Belange dementsprechend zu berücksichtigen. Hierzu ist es aus 
landwirtschaftlich-fachlicher Sicht erforderlich, landwirtschaftliche Belange zunächst 

darzustellen sowie die Auswirkungen der Planungen auf die Landwirtschaft. Zur Be-

schreibung landwirtschaftlicher Belange und einer Abschätzung der Auswirkungen 
der Planungen kann die Vorrangflur, die neben der Bodengüte auch agrarstrukturelle 

Faktoren berücksichtigt, herangezogen werden. Die Umwidmung landwirtschaftlicher 

Flächen ist grundsätzlich bei entsprechender Flächenknappheit und vorhandener 
Viehdichte von umso größerer Bedeutung. 

 

Bei der Planung ggfs. planextern naturschutzrechtlich erforderlicher Ausgleichs- / Er-
satzmaßnahmen sind agrarstrukturelle Belange zu berücksichtigen, und keine weite-

ren hochwertigen landwirtschaftlichen Flächen (Vorrangflur) in Anspruch zu nehmen. 

 
 

 

 

III. Straßenwesen 

 

Die Abteilung Straßenwesen und Verkehr erhebt keine grundsätzlichen Einwendun-
gen zum vorgelegten Bebauungsplan. 

Unsere Stellungnahme vom 03.12.2018 wurde ausreichend beachtet. 

 
Hinweis: Bei einer Erweiterung des Planungsgebietes kann auch in Zukunft keine 

weitere verkehrliche Erschließung (z. Bsp. durch die Verlängerung der Gemein-

destraße „Lukasweg“ in Richtung Küchel) an die Landesstraße zugelassen werden. 
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ten oder Garagenflächen für Wendevorgänge nicht mitbenutzt werden können (VGH Bad.-
Württ. 13.4.2000 5 S 2778/98). Wegen der Gefährdung der übrigen, insbesondere der nicht-
motorisierten Straßenraumnutzer dürfen Kraftfahrer durch den Verzicht auf Wendemöglich-
keiten nicht gezwungen werden, eine Stichstraße regelmäßig rückwärts zu befahren. Hinzu 
kommen vorliegend die bewegte Topographie und ggf. spielende Kinder.  
Die Belange der Feuerwehr und der Müllabfuhr sind bei der Festlegung der Wendeanlagen 
entsprechend den örtlichen Verhältnissen zu berücksichtigen. 
Des Weiteren ist in die Abwägung auch das Interesse der Grundstückseigentümer einzustel-
len, ihre Grundstücke von wendenden Fahrzeugen freizuhalten. 
 
Die Verkehrsfläche im Nordwesten endet ohne Abschluss eines Wendehammers mit dem 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes. In grau (Ziffer 5.15) wird die Verkehrsfläche außer-
halb des Geltungsbereichs dargestellt. Diese Erschließungsstraße gibt es noch nicht. Es wird 
deshalb empfohlen entweder einen Wendehammer einzuplanen oder die gesamte Erschlie-
ßungsstraße bis zum Anschluss an den Damooserweg in den Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans mit aufzunehmen. 
 
Im Nordosten endet die Verkehrsfläche mit einem Fußweg und einem Pflanzgebot. Es wird 
empfohlen, diesen Bereich so umzuplanen, dass ein Wendehammer entsteht und der zu 
pflanzende Baum sich ggf. in der Mitte der Fläche befindet. 
 
Ziffer 2.20 Öffentliche Grünfläche 
Die Festlegung der öffentlichen Grünfläche am südöstlichen Eck des Bebauungsplangebie-
tes, ohne Pflanzgebote, ist näher zu begründen. Wir empfehlen diese Fläche aus dem Gel-
tungsbereich des Plans raus zu nehmen, da Bebauungspläne nach § 13 b BauGB vorwie-
gende der Entwicklung von Wohnbauflächen dienen sollen.  
 
Ziffer 2.23, 2.24, 2.25 
Die Gemeinde setzt ein Pflanzgebot für mehrere Bäume pro Baugrundstück fest. Wir bitten 
daher, einen Hinweis auf das Nachbarrechtsgesetz Baden-Württemberg (NRG BW) aufzu-
nehmen, das für großwüchsige Arten von Ahornen, Eichen, Pappeln ein Grenzabstand von  
8 m einzuhalten ist, auch zu landwirtschaftlichen Flächen (§ 16 Abs. 1 Nr. 5 NRG BW). 
 
3 Örtliche Bauvorschriften 
Ziffer 3.4 Dachneigungen für Hauptgebäude 
Wir empfehlen für Pultdächer eine Dachneigung von 7 – 24 ° zuzulassen. 
 
Örtliche Bauvorschriften gem. § 74 LBO sind Rechtsnormen, durch die Inhalt und Schranken 
des Eigentums i.S. von Art. 14 (1) S. 2  GG bestimmt werden. Aus dieser verfassungsrechtli-
chen Bindung ergibt sich auch das Gebot sachlicher Rechtfertigung, d.h. der Erforderlich-
keit für örtliche Bauvorschriften. Die Regelungsbefugnis der Gemeinde findet ihre Grenze 
insbesondere an dem mit Verfassungsrang ausgestatteten Übermaßverbot. 
Im Rahmen der Abwägung der privaten und öffentlichen Belange kommt, insbesondere bei 
den Gestaltungsanforderungen, der Schutzwürdigkeit des fraglichen Gebiets eine entschei-
dende Bedeutung zu. Je wichtiger die konkrete Gestaltungsaufgabe und je schutzwürdiger 
und gestaltungsprägender das vorhandene oder beabsichtigte Straßen-, Orts- oder Land-
schaftsbild ist, um so eingehender dürfen die gestalterischen Anforderungen sein. 
Örtliche Bauvorschriften dürfen deshalb nur solche Anforderungen stellen, denen eine ange-
messene Abwägung zwischen dem öffentlichen Anliegen der Gestaltung des Straßen-, Orts- 
und Landschaftsbildes bzw. den sonstigen Zielsetzungen des § 74 LBO und den privaten Ei-
gentümerbefugnissen unter Beachtung der örtlichen Besonderheiten und der Schützwürdig-
keit des Gebiets zugrunde liegt. 
Daraus ergibt sich, dass die Anforderungen in der Regel nicht zu restriktiv gefasst sein dür-
fen. Die Gemeinden sollten ihren Bauherrn eine gewisse Gestaltungsfreiheit lassen, zumal 
die Baurechtsbehörde für die Zulassung einer Befreiung gem. § 56 LBO kaum Spielräume 
hat. 
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Ziffer 3.11 Landschaftsgerechte Gartengestaltung 
Es bestehen deshalb grundsätzliche Bedenken gegen diese örtliche Bauvorschrift. 
Es wird dringend empfohlen, die beiden ersten Absätze zu streichen.  
Der dritte Absatz sollte ergänzt werden, dass hiervon Stellplätze und Zufahrten ausgenom-
men sind. 
Um „Schottergärten“ zu verhindern könnte ein Hinweis auf § 9 LBO erfolgen. 
Die Gemeinde sollte nur die Vorschriften aufnehmen, die auch durchgesetzt werden können. 
 
5 Hinweise und Zeichenerklärung 
Ziffer 5.6 Die dargestellten Höhenlinien in schwarz sind kaum zu unterscheiden von den ein-
gezeichneten Fußwegen auf Flst.-Nr. 355 in der öffentlichen Grünfläche. Zusätzlich fehlt im 
Textteil das Planzeichen für die Fußwege, grau gestrichelt. Der Textteil sollte ergänzt werden 
und die Unterscheidung deutlicher im Plan erkennbar sein. 
 
Ziffer 5.12   Versorgungsleitung der Telekom 
Innerhalb der Baugrenzen, im nordwestlichen Bereich des Bebauungsplangebietes, ist unter-
irdisch eine Versorgungsleitung der Telekom verlegt. Es wurde nicht erläutert ob diese Ver-
sorgungsleitung verlegt wird bzw. ob ein nicht überbaubares Leitungsrecht festgelegt und 
eingezeichnet werden muss. 
 
Ziffer 5.13   20-kV-Freileitung 
Bitte ergänzen, dass die 20-kV-Freileitung aus dem Geltungsbereich des Bebauungsplans 
verlegt wird, siehe auch Anmerkungen zu Ziffer 7.2.7.7. 
´ 
Ziffer 5.14 Flächen für die Regelung des Wasserabflusses 
Derzeit sind die „Flächen für die Regelung des Wasserabflusses“ nur als unverbindliche Hin-
weise enthalten. Sollten die gekennzeichneten Bereiche verbindlich als Erdwall oder Wall-
Mulde-Kombination geregelt werden, muss diese Ziffer unter den ‚Planungsrechtlichen Fest-
setzungen‘ aufgenommen werden. 
 
7 Begründung 
Ziffer 7.1.2.2 
Die aufgeführte Teilfläche des Flst.Nr. 6601 ist auf Flst.Nr. 601 zu berichtigen. 
 
Ziffer 7.2.3.2 
Die Aussagen zum Regionalplan sind zu ergänzen. Der Regionalplan befindet sich in der 
Fortschreibung. Die in Aufstellung befindlichen Ziele der Raumordnung sind gem. Erlass der 
Regierungspräsidiums Tübingen vom 26.08.2019 bereits als sonstige Erfordernisse der 
Raumordnung zu werten, die für aktuelle Planungen, Maßnahmen und Entscheidungen 
schon von Bedeutung sein können, gem. § 3 Abs. 1 Nr. 4 Raumordnungsgesetz (ROG). 
 
Ziffer 7.2.4 Entwicklung, allgemeine Zielsetzung u. Systematik der Planung 
Ziffer 7.2.4.1 Die Begründung sollte ergänzt werden, da in den vorliegenden Erläuterungen 
die städtebauliche Erforderlichkeit zur Einbeziehung der großen Grünflächen in ein Bebau-
ungsplangebiet nach § 13b BauGB nicht ausreichend ist. Sollte ein Kinderspielplatz bzw. ei-
ne Parkanlage mit Aufenthaltsqualität vorgesehen sein, sind diese in der Fläche abzugrenzen 
und durch entsprechendes Planzeichen zu kennzeichnen. 
 
Ziffer 7.2.4.2 
Diese Ziffer ist zu streichen, es handelt sich um keine Begründung des Bebauungsplangebie-
tes. 
 
Ziffer 7.2.7.7 
Es ist hinzuzufügen, dass die vorhandene oberirdische 20-kV-Freileitung in den Bereich au-
ßerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans verlegt wird.  
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2. Bedenken und Anregungen  

§§ 1, 4 u.7 BBodSchG, §§ 1a Abs. 2, 1a Abs. 3, 1 Abs. 6 Nr. 7, 202 BauGB  

Der unter „5.18 Bodenschutz“ angeführte Hinweis auf eine „angeordnete Untersuchung“ durch 
ein Ingenieurbüro  ist aus Sicht des Sachgebietes nicht ausreichend und stellt auch keinen spar-
samen und schonenden Umgang mit dem Boden sicher.  

Bei den Hinweisen zum Bodenschutz sollten die wichtigsten für die Bauherren relevanten Punkte 
bezüglich des Bodens, des Bodenschutzes allgemein und speziell zu den Böden, ihrer Proble-
matik und den daraus resultierenden Baubedingungen am Standort (z.B. auch die Zusammen-
fassung der Ergebnisse der verschiedenen Gutachten zum Baugrund und der Schadstoffsituati-
on und ggf. weiterer Gutachten) explizit angeführt werden.  

2.12.2 „…durch die Art der Festsetzung der Gebäudehöhen ….wird die Masse des anfallenden 
Erdaushubes minimiert.“ -  Diese Aussage ist nicht nachvollziehbar und sollte erläutert oder kor-
rigiert werden. 

7.2.12.1 „Flächen sind aus geologischer Sicht für Bebauung geeignet.“ Diese Aussage stimmt 
zwar, da mit unterschiedlichem Aufwand fast alle Flächen bebaut werden können. Trotzdem soll-
te bei diesem Baugebiet darauf hingewiesen werden, dass auf manchen Baugrundstücken ggf.  
organische Böden oder wenig tragfähige Aueböden, hoch anstehendes Grundwasser, Auffüllun-
gen oder ausfließende Böden vorliegen können und deshalb mit schwierigem Baugrund und 
deshalb ggf. Mehraufwendungen für Bodenaustausch oder Gründung gerechnet werden muss. 
Diese Erschwernisse sind ja bekannt. Ggf. kann hier ergänzend dann z.B. auf den geotechni-
schen Bericht oder andere Gutachten verwiesen werden. 

Insgesamt ist als Geltungsbereich eine Fläche von 4,88 ha genannt, davon 3,1 ha Fläche für 
Baugrundstücke, 1,2 ha für Grünflächen. § 13b BauGB gilt für Bebauungspläne mit weniger als 
10.000 m² Grundfläche im Sinne des §13a Abs. 1 Satz 2. Bei 4,88 ha Geltungsbereich wären die 
Bauplätze entsprechend groß bzw. die GRZ möglichst klein auszuweisen, um die 10.000 m² 
Grundfläche einzuhalten und wie hier größere Grünflächen mit einzubeziehen. Durch die Einbe-
ziehung von Grünflächen in den Bebauungsplan gehen landwirtschaftliche Produktionsflächen 
nicht nur durch die Bebauung verloren sondern auch durch diese sog.  „Grünflächen“. Es ist zu 
begründen warum die Grünflächen in dieser Größenordnung mit in den Geltungsbereich des 
Bebauungsplans aufgenommen werden, v.a. auch die Grünfläche im Südosten. Auch bei größe-
ren Flächen mit kleiner GRZ ist zwar die Versiegelung durch die Wohnbebauung relativ klein, 
wird aber durch die Überschreitungsmöglichkeit für Parkplätze etc. dann doch versiegelt, so dass 
keine Minimierung des Flächenverbrauches entsteht.  

Die zentrale Grünfläche wird zudem durch die geplante Retentionsfläche und Fuß-/Radwege 
zerschnitten.  

Die Vereinbarkeit dieser Planung mit dem § 1a Abs. 2 BauGB ist deshalb zu erläutern und die 
Planung dahingehend zu prüfen. Den Grundsätzen mit Grund und Boden sparsam und schonend 
umzugehen, der Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen und der Nachver-
dichtung, sowie insbesondere die Umnutzung von landwirtschaftlichen Flächen nur in einem 
notwendigen Umfang widerspricht die jetzige Planung aus Sicht des Bodenschutzes. 

Die geplanten Wälle zur Ableitung von Niederschlagswasser stellen einen Eingriff in das Schutz-
gut Boden dar, der durch eine fachgerechte Planung und Ausführung zu minimieren ist. Der er-
höhte Anfall und die schadlose Ableitung von oberflächlich abfließendem Wasser im Bereich der 
seitlichen Ableitungen von Hangwasser durch die Wälle auf den Grünflächen und Vermeidung 
von Bodenerosion ist ebenfalls zu thematisieren. 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sind nicht ausreichend aufgeführt. 

3. Hinweise 

Für die Umsetzung des Bebauungsplan wird empfohlen, ein Bodenschutz- und Bodenverwer-
tungskonzept und ein Bodenschutzplan zu erstellen, sowie eine bodenkundliche Baubegleitung 
(BBB) zu bestellen, um die in den §§ 1, 4 u.7 BBodSchG, §§ 1a Abs. 2, 1a Abs. 3, 1 Abs. 6 Nr.7, 



http://www.landkreis-ravensburg.de/site/LRA-RV/get/2799323/Flyer-Bodenschutz-beim-Bauen.pdf
http://www.landkreis-ravensburg.de/site/LRA-RV/get/2799323/Flyer-Bodenschutz-beim-Bauen.pdf
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Zur näheren Erläuterung dieser und weiterer Festsetzungen und Vorschriften - siehe Textteil

Neu Netze-BW

Umspannstation
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